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Beachte 
 
Verfassungsbestimmung 

Text 

Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

Grundrecht auf Datenschutz 

§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und
Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 
soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist 
ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer
mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht 
zugänglich sind. 

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen 
Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des 
Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines 
anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von
Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen 
notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach 
besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und 
müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das
Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden. 

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur 
automationsunterstützten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne 
Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher 
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Bestimmungen 

(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen zulässig. 

(5) Gegen Rechtsträger, die in Formen des Privatrechts eingerichtet sind, ist, soweit sie 
nicht in Vollziehung der Gesetze tätig werden, das Grundrecht auf Datenschutz mit Ausnahme 
des Rechtes auf Auskunft auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. In allen übrigen Fällen ist 
die Datenschutzkommission zur Entscheidung zuständig, es sei denn, daß Akte der
Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit betroffen sind. 

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten 
stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt 
werden; 

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung 
unzulässigerweise verarbeiteter Daten. 

Text 

Artikel 2 

1. Abschnitt 
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Allgemeines 

Definitionen 

§ 4. Im Sinne der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: 

1. „Daten“ („personenbezogene Daten“): Angaben über Betroffene (Z 3), deren Identität 
bestimmt oder bestimmbar ist; „nur indirekt personenbezogen“ sind Daten für einen 
Auftraggeber (Z 4), Dienstleister (Z 5) oder Empfänger einer Übermittlung (Z 12) dann, 
wenn der Personenbezug der Daten derart ist, daß dieser Auftraggeber, Dienstleister 
oder Übermittlungsempfänger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen 
Mitteln nicht bestimmen kann; 

2. „sensible Daten“ („besonders schutzwürdige Daten“): Daten natürlicher Personen über 
ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben; 

3. „Betroffener“: jede vom Auftraggeber (Z 4) verschiedene natürliche oder juristische 
Person oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet (Z 8) werden; 

4. Auftraggeber: natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder 
Organe einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher 
Organe, wenn sie allein oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung getroffen haben, 
Daten zu verwenden (Z 8), unabhängig davon, ob sie die Daten selbst verwenden (Z 8) 
oder damit einen Dienstleister (Z 5) beauftragen. Sie gelten auch dann als Auftraggeber, 
wenn der mit der Herstellung eines Werkes beauftragte Dienstleister (Z 5) die 
Entscheidung trifft, zu diesem Zweck Daten zu verwenden (Z 8), es sei denn dies wurde 
ihm ausdrücklich untersagt oder der Beauftragte hat auf Grund von Rechtsvorschriften 
oder Verhaltensregeln über die Verwendung eigenverantwortlich zu entscheiden; 

5. Dienstleister: natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder Organe 
einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher Organe, wenn 
sie Daten nur zur Herstellung eines ihnen aufgetragenen Werkes verwenden (Z 8); 

6. „Datei“: strukturierte Sammlung von Daten, die nach mindestens einem Suchkriterium 
zugänglich sind; 

7. „Datenanwendung“: die Summe der in ihrem Ablauf logisch verbundenen 
Verwendungsschritte (Z 8), die zur Erreichung eines inhaltlich bestimmten Ergebnisses 
(des Zweckes der Datenanwendung) geordnet sind und zur Gänze oder auch nur 
teilweise automationsunterstützt, also maschinell und programmgesteuert, erfolgen 
(automationsunterstützte Datenanwendung); 

8. Verwenden von Daten: jede Art der Handhabung von Daten, also sowohl das Verarbeiten 
(Z 9) als auch das Übermitteln (Z 12) von Daten; 

9. Verarbeiten von Daten: das Ermitteln, Erfassen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, 
Vergleichen, Verändern, Verknüpfen, Vervielfältigen, Abfragen, Ausgeben, Benützen, 
Überlassen (Z 11), Sperren, Löschen, Vernichten oder jede andere Art der Handhabung 
von Daten mit Ausnahme des Übermittelns (Z 12) von Daten; 

10. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 133/2009) 

11. Überlassen von Daten: die Weitergabe von Daten zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister im Rahmen des Auftragsverhältnisses (Z 5); 

12. Übermitteln von Daten: die Weitergabe von Daten an andere Empfänger als den 
Betroffenen, den Auftraggeber oder einen Dienstleister, insbesondere auch das 
Veröffentlichen von Daten; darüber hinaus auch die Verwendung von Daten für ein 
anderes Aufgabengebiet des Auftraggebers; 

13. „Informationsverbundsystem“: die gemeinsame Verarbeitung von Daten in einer 
Datenanwendung durch mehrere Auftraggeber und die gemeinsame Benützung der 
Daten in der Art, daß jeder Auftraggeber auch auf jene Daten im System Zugriff hat, die 
von den anderen Auftraggebern dem System zur Verfügung gestellt wurden; 

14. „Zustimmung“: die gültige, insbesondere ohne Zwang abgegebene Willenserklärung des 
Betroffenen, daß er in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die Verwendung 
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seiner Daten einwilligt; 

15. „Niederlassung“: jede durch feste Einrichtungen an einem bestimmten Ort räumlich und 
funktional abgegrenzte Organisationseinheit mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die am 
Ort ihrer Einrichtung auch tatsächlich Tätigkeiten ausübt. 

Text 

Öffentlicher und privater Bereich 

§ 5. (1) Datenanwendungen sind dem öffentlichen Bereich im Sinne dieses 
Bundesgesetzes zuzurechnen, wenn sie für Zwecke eines Auftraggebers des öffentlichen 
Bereichs (Abs. 2) durchgeführt werden. 

(2) Auftraggeber des öffentlichen Bereichs sind alle Auftraggeber, 

(3) Die dem Abs. 2 nicht unterliegenden Auftraggeber gelten als Auftraggeber des privaten 
Bereichs im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

1. die in Formen des öffentlichen Rechts eingerichtet sind, insbesondere auch als Organ 
einer Gebietskörperschaft, oder 

2. soweit sie trotz ihrer Einrichtung in Formen des Privatrechts in Vollziehung der Gesetze 
tätig sind. 

Alte Dokumentnummer Dokumentnummer 
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Text 

2. Abschnitt 

Verwendung von Daten 

Grundsätze 

§ 6. (1) Daten dürfen nur 

(2) Der Auftraggeber trägt bei jeder seiner Datenanwendungen die Verantwortung für die
Einhaltung der in Abs. 1 genannten Grundsätze; dies gilt auch dann, wenn er für die 
Datenanwendung Dienstleister heranzieht. 

(3) Der Auftraggeber einer diesem Bundesgesetz unterliegenden Datenanwendung hat, 
wenn er nicht im Gebiet der Europäischen Union niedergelassen ist, einen in Österreich 
ansässigen Vertreter zu benennen, der unbeschadet der Möglichkeit eines Vorgehens gegen
den Auftraggeber selbst namens des Auftraggebers verantwortlich gemacht werden kann. 

(4) Zur näheren Festlegung dessen, was in einzelnen Bereichen als Verwendung von Daten 
nach Treu und Glauben anzusehen ist, können für den privaten Bereich die gesetzlichen
Interessenvertretungen, sonstige Berufsverbände und vergleichbare Einrichtungen 
Verhaltensregeln ausarbeiten. Solche Verhaltensregeln dürfen nur veröffentlicht werden, 
nachdem sie dem Bundeskanzler zur Begutachtung vorgelegt wurden und dieser ihre
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes begutachtet und als gegeben 

1. nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden; 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit 
diesen Zwecken unvereinbaren Weise weiterverwendet werden; die Weiterverwendung 
für wissenschaftliche oder statistische Zwecke ist nach Maßgabe der §§ 46 und 47 
zulässig; 

3. soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und 
über diesen Zweck nicht hinausgehen; 

4. so verwendet werden, daß sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis 
sachlich richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind; 

5. solange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies für die Erreichung der 
Zwecke, für die sie ermittelt wurden, erforderlich ist; eine längere Aufbewahrungsdauer 
kann sich aus besonderen gesetzlichen, insbesondere archivrechtlichen Vorschriften 
ergeben. 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2000 
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erachtet hat. 

Text 

Zulässigkeit der Verwendung von Daten 

§ 7. (1) Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit Zweck und Inhalt der 
Datenanwendung von den gesetzlichen Zuständigkeiten oder rechtlichen Befugnissen des
jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind und die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der
Betroffenen nicht verletzen. 

(2) Daten dürfen nur übermittelt werden, wenn 

(3) Die Zulässigkeit einer Datenverwendung setzt voraus, daß die dadurch verursachten
Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz nur im erforderlichen Ausmaß und mit den 
gelindesten zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgen und daß die Grundsätze des § 6 
eingehalten werden. 

1. sie aus einer gemäß Abs. 1 zulässigen Datenanwendung stammen und 

2. der Empfänger dem Übermittelnden seine ausreichende gesetzliche Zuständigkeit oder 
rechtliche Befugnis - soweit diese nicht außer Zweifel steht - im Hinblick auf den 
Übermittlungszweck glaubhaft gemacht hat und 

3. durch Zweck und Inhalt der Übermittlung die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen 
des Betroffenen nicht verletzt werden. 

Alte Dokumentnummer 
N1199961793L 

Dokumentnummer 
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Text 

Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung 

nicht-sensibler Daten 

§ 8. (1) Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung nicht-sensibler 
Daten dann nicht verletzt, wenn 

(2) Bei der Verwendung von zulässigerweise veröffentlichten Daten oder von nur indirekt 
personenbezogenen Daten gelten schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen als nicht verletzt. 
Das Recht, gegen die Verwendung zulässigerweise veröffentlichter Daten gemäß § 28
Widerspruch zu erheben, bleibt unberührt. 

(3) Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind aus dem Grunde des Abs. 1 Z 4 
insbesondere dann nicht verletzt, wenn die Verwendung der Daten 

1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung der 
Daten besteht oder 

2. der Betroffene der Verwendung seiner Daten zugestimmt hat, wobei ein Widerruf 
jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, 
oder 

3. lebenswichtige Interessen des Betroffenen die Verwendung erfordern oder 

4. überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten die 
Verwendung erfordern. 

1. für einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine wesentliche Voraussetzung für die 
Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertragenen Aufgabe ist oder 

2. durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung der Verpflichtung zur Amtshilfe 
geschieht oder 

3. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines Dritten erforderlich ist oder 

4. zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen Auftraggeber und Betroffenem 
erforderlich ist oder 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt 
wurden oder 

6. ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion durch den Betroffenen zum 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
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(4) Die Verwendung von Daten über gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbare
Handlungen oder Unterlassungen, insbesondere auch über den Verdacht der Begehung von 
Straftaten, sowie über strafrechtliche Verurteilungen oder vorbeugende Maßnahmen verstößt -
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 - nur dann nicht gegen schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen, wenn 

Gegenstand hat oder 

7. im Katastrophenfall, soweit dies zur Hilfeleistung für die von der Katastrophe unmittelbar 
betroffenen Personen, zur Auffindung und Identifizierung von Abgängigen und 
Verstorbenen und zur Information von Angehörigen notwendig ist; im letztgenannten Fall 
gilt § 48a Abs. 3. 

1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung solcher 
Daten besteht oder 

2. die Verwendung derartiger Daten für Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine 
wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgabe ist oder 

3. sich sonst die Zulässigkeit der Verwendung dieser Daten aus gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten oder sonstigen, die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers ergibt und die Art 
und Weise, in der die Datenanwendung vorgenommen wird, die Wahrung der Interessen 
der Betroffenen nach diesem Bundesgesetz gewährleistet oder 

4. die Datenweitergabe zum Zweck der Erstattung einer Anzeige an eine zur Verfolgung der 
angezeigten strafbaren Handlungen (Unterlassungen) zuständige Behörde erfolgt. 

Text 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.04.2005 

Dokumentnummer 
NOR40113703 

Zuletzt aktualisiert am 
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Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung sensibler Daten 

§ 9. Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der Verwendung sensibler Daten
ausschließlich dann nicht verletzt, wenn 

1. der Betroffene die Daten offenkundig selbst öffentlich gemacht hat oder 

2. die Daten in nur indirekt personenbezogener Form verwendet werden oder 

3. sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vorschriften 
ergibt, soweit diese der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen, oder 

4. die Verwendung durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung ihrer 
Verpflichtung zur Amtshilfe geschieht oder 

5. Daten verwendet werden, die ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion 
durch den Betroffenen zum Gegenstand haben, oder 

6. der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten ausdrücklich erteilt hat, 
wobei ein Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung 
der Daten bewirkt, oder 

7. die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des 
Betroffenen notwendig ist und seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann 
oder 

8. die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen 
notwendig ist oder 

9. die Verwendung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen des Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten 
rechtmäßig ermittelt wurden oder 

10. Daten für private Zwecke gemäß § 45 oder für wissenschaftliche Forschung oder Statistik 
gemäß § 46, zur Benachrichtigung oder Befragung des Betroffenen gemäß § 47 oder im 
Katastrophenfall gemäß § 48a verwendet werden oder 

11. die Verwendung erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten des Auftraggebers auf 
dem Gebiet des Arbeits- oder Dienstrechts Rechnung zu tragen, und sie nach 
besonderen Rechtsvorschriften zulässig ist, wobei die dem Betriebsrat nach dem 
Arbeitsverfassungsgesetz zustehenden Befugnisse im Hinblick auf die Datenverwendung 
unberührt bleiben, oder 

12. die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder -behandlung oder für die Verwaltung von 
Gesundheitsdiensten erforderlich ist, und die Verwendung dieser Daten durch ärztliches 
Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, oder 

13. nicht auf Gewinn gerichtete Vereinigungen mit politischem, philosophischem, religiösem 
oder gewerkschaftlichem Tätigkeitszweck Daten, die Rückschlüsse auf die politische 
Meinung oder weltanschauliche Überzeugung natürlicher Personen zulassen, im Rahmen 
ihrer erlaubten Tätigkeit verarbeiten und es sich hiebei um Daten von Mitgliedern, 
Förderern oder sonstigen Personen handelt, die regelmäßig ihr Interesse für den 
Tätigkeitszweck der Vereinigung bekundet haben; diese Daten dürfen, sofern sich aus 
gesetzlichen Vorschriften nichts anderes ergibt, nur mit Zustimmung der Betroffenen an 
Dritte weitergegeben werden. 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 
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Gesetzesnummer 
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Text 

Zulässigkeit der Überlassung von Daten zur Erbringung von Dienstleistungen 

§ 10. (1) Auftraggeber dürfen bei ihren Datenanwendungen Dienstleister in Anspruch
nehmen, wenn diese ausreichende Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung 
bieten. Der Auftraggeber hat mit dem Dienstleister die hiefür notwendigen Vereinbarungen zu 
treffen und sich von ihrer Einhaltung durch Einholung der erforderlichen Informationen über die
vom Dienstleister tatsächlich getroffenen Maßnahmen zu überzeugen. 

(2) Die beabsichtigte Heranziehung eines Dienstleisters durch einen Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs im Rahmen einer Datenanwendung, die der Vorabkontrolle gemäß § 18
Abs. 2 unterliegt, ist der Datenschutzkommission mitzuteilen, es sei denn, daß die
Inanspruchnahme des Dienstleisters auf Grund ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung 
erfolgt oder als Dienstleister eine Organisationseinheit tätig wird, die mit dem Auftraggeber 
oder einem diesem übergeordneten Organ in einem Über- oder Unterordnungsverhältnis steht. 
Kommt die Datenschutzkommission zur Auffassung, daß die geplante Inanspruchnahme eines 
Dienstleisters geeignet ist, schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen zu
gefährden, so hat sie dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Im übrigen gilt § 30 
Abs. 6 Z 4. 

Alte Dokumentnummer 
N1199961796L 

Dokumentnummer 
NOR12017610 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2000 

Dokumentnummer 
NOR40062823 
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Auskunftspflicht, Richtigstellungspflicht  

Text 

Pflichten des Dienstleisters 

§ 11. (1) Unabhängig von allfälligen vertraglichen Vereinbarungen haben Dienstleister bei 
der Verwendung von Daten für den Auftraggeber jedenfalls folgende Pflichten: 

(2) Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Dienstleister über die nähere 
Ausgestaltung der in Abs. 1 genannten Pflichten sind zum Zweck der Beweissicherung 
schriftlich festzuhalten. 

1. die Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge des Auftraggebers zu verwenden; 
insbesondere ist die Übermittlung der verwendeten Daten ohne Auftrag des 
Auftraggebers verboten; 

2. alle gemäß § 14 erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen; insbesondere 
dürfen für die Dienstleistung nur solche Mitarbeiter herangezogen werden, die sich dem 
Dienstleister gegenüber zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet haben oder 
einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

3. weitere Dienstleister nur mit Billigung des Auftraggebers heranzuziehen und deshalb den 
Auftraggeber von der beabsichtigten Heranziehung eines weiteren Dienstleisters so 
rechtzeitig zu verständigen, daß er dies allenfalls untersagen kann; 

4. - sofern dies nach der Art der Dienstleistung in Frage kommt - im Einvernehmen mit 
dem Auftraggeber die notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
für die Erfüllung der Auskunfts-, Richtigstellungs- und Löschungspflicht des 
Auftraggebers zu schaffen; 

5. nach Beendigung der Dienstleistung alle Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die 
Daten enthalten, dem Auftraggeber zu übergeben oder in dessen Auftrag für ihn weiter 
aufzubewahren oder zu vernichten; 

6. dem Auftraggeber jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der 
Einhaltung der unter Z 1 bis 5 genannten Verpflichtungen notwendig sind. 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2000 
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Text 

Genehmigungsfreie Übermittlung und Überlassung von Daten in das 
Ausland 

§ 12. (1) Die Übermittlung und Überlassung von Daten an Empfänger in Vertragsstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraumes ist keinen Beschränkungen im Sinne des § 13
unterworfen. Dies gilt nicht für den Datenverkehr zwischen Auftraggebern des öffentlichen 
Bereichs in Angelegenheiten, die nicht dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
unterliegen. 

(2) Keiner Genehmigung gemäß § 13 bedarf weiters der Datenverkehr mit Empfängern in 
Drittstaaten mit angemessenem Datenschutz. Welche Drittstaaten angemessenen Datenschutz
gewährleisten, wird unter Beachtung des § 55 Z 1 durch Verordnung des Bundeskanzlers 
festgestellt. Maßgebend für die Angemessenheit des Schutzes ist die Ausgestaltung der 
Grundsätze des § 6 Abs. 1 in der ausländischen Rechtsordnung und das Vorhandensein 
wirksamer Garantien für ihre Durchsetzung. 

(3) Darüberhinaus ist der Datenverkehr ins Ausland dann genehmigungsfrei, wenn 

1. die Daten im Inland zulässigerweise veröffentlicht wurden oder 

2. Daten, die für den Empfänger nur indirekt personenbezogen sind, übermittelt oder 
überlassen werden oder 

3. die Übermittlung oder Überlassung von Daten ins Ausland in Rechtsvorschriften 
vorgesehen ist, die im innerstaatlichen Recht den Rang eines Gesetzes haben und 
unmittelbar anwendbar sind, oder 

4. Daten aus Datenanwendungen für private Zwecke (§ 45) oder für publizistische Tätigkeit 
(§ 48) übermittelt werden oder 

5. der Betroffene ohne jeden Zweifel seine Zustimmung zur Übermittlung oder Überlassung 
seiner Daten ins Ausland gegeben hat oder 

6. ein vom Auftraggeber mit dem Betroffenen oder mit einem Dritten eindeutig im 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2010 

Alte Dokumentnummer 
N1199961797L 

Dokumentnummer 
NOR12017611 
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(4) Wenn eine Übermittlung oder Überlassung von Daten ins Ausland in Fällen, die von den 
vorstehenden Absätzen nicht erfaßt sind, 

(5) Voraussetzung für die Zulässigkeit jeder Übermittlung oder Überlassung in das Ausland 
ist die Rechtmäßigkeit der Datenanwendung im Inland gemäß § 7. Bei Überlassungen ins 
Ausland muß darüber hinaus die schriftliche Zusage des ausländischen Dienstleisters an den 
inländischen Auftraggeber - oder in den Fällen des § 13 Abs. 5 an den inländischen
Dienstleister - vorliegen, daß er die Dienstleisterpflichten gemäß § 11 Abs. 1 einhalten werde. 
Dies entfällt, wenn die Dienstleistung im Ausland in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, die im 
innerstaatlichen Recht den Rang eines Gesetzes haben und unmittelbar anwendbar sind. 

Interesse des Betroffenen abgeschlossener Vertrag nicht anders als durch Übermittlung 
der Daten ins Ausland erfüllt werden kann oder 

7. die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen vor ausländischen Behörden erforderlich ist und die Daten rechtmäßig 
ermittelt wurden, oder 

8. die Übermittlung oder Überlassung in einer Standardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder 
Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) ausdrücklich angeführt ist oder 

9. es sich um Datenverkehr mit österreichischen Dienststellen im Ausland handelt oder 

10. Übermittlungen oder Überlassungen aus Datenanwendungen erfolgen, die gemäß § 17 
Abs. 3 von der Meldepflicht ausgenommen sind. 

1. zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder 

2. zur Wahrung eines lebenswichtigen Interesses einer Person 

notwendig und so dringlich ist, daß die gemäß § 13 erforderliche Genehmigung der 
Datenschutzkommission nicht eingeholt werden kann, ohne die genannten Interessen zu 
gefährden, darf sie ohne Genehmigung vorgenommen werden, muß aber der 
Datenschutzkommission umgehend mitgeteilt werden. 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2000 

Dokumentnummer 
NOR40113704 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 

Im RIS seit 
28.01.2010 
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Text 

3. Abschnitt 

Datensicherheit 

Datensicherheitsmaßnahmen 

§ 14. (1) Für alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die 
Daten verwenden, sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen. Dabei 
ist je nach der Art der verwendeten Daten und nach Umfang und Zweck der Verwendung sowie 
unter Bedachtnahme auf den Stand der technischen Möglichkeiten und auf die wirtschaftliche 
Vertretbarkeit sicherzustellen, daß die Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung
und vor Verlust geschützt sind, daß ihre Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und daß die 
Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. 

(2) Insbesondere ist, soweit dies im Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforderlich ist, 

(3) Nicht registrierte Übermittlungen aus Datenanwendungen, die einer Verpflichtung zur
Auskunftserteilung gemäß § 26 unterliegen, sind so zu protokollieren, daß dem Betroffenen 
Auskunft gemäß § 26 gegeben werden kann. In der Standardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) 
oder in der Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) vorgesehene Übermittlungen bedürfen keiner 
Protokollierung. 

(4) Protokoll- und Dokumentationsdaten dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die 
mit ihrem Ermittlungszweck - das ist die Kontrolle der Zulässigkeit der Verwendung des
protokollierten oder dokumentierten Datenbestandes - unvereinbar sind. Unvereinbar ist 
insbesondere die Weiterverwendung zum Zweck der Kontrolle von Betroffenen, deren Daten im 
protokollierten Datenbestand enthalten sind, oder zum Zweck der Kontrolle jener Personen, die 
auf den protokollierten Datenbestand zugegriffen haben, aus einem anderen Grund als jenem 
der Prüfung ihrer Zugriffsberechtigung, es sei denn, daß es sich um die Verwendung zum
Zweck der Verhinderung oder Verfolgung eines Verbrechens nach § 278a StGB (kriminelle 
Organisation) oder eines Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre 
übersteigt, handelt. 

1. die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten 
und zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festzulegen, 

2. die Verwendung von Daten an das Vorliegen gültiger Aufträge der anordnungsbefugten 
Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden, 

3. jeder Mitarbeiter über seine nach diesem Bundesgesetz und nach innerorganisatorischen 
Datenschutzvorschriften einschließlich der Datensicherheitsvorschriften bestehenden 
Pflichten zu belehren, 

4. die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleisters zu 
regeln, 

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datenträger vor 
der Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu regeln, 

6. die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte festzulegen und jedes Gerät 
durch Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen gegen die 
unbefugte Inbetriebnahme abzusichern, 

7. Protokoll zu führen, damit tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge, wie 
insbesondere Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre 
Zulässigkeit im notwendigen Ausmaß nachvollzogen werden können, 

8. eine Dokumentation über die nach Z 1 bis 7 getroffenen Maßnahmen zu führen, um die 
Kontrolle und Beweissicherung zu erleichtern. 

Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der bei der 
Durchführung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der 
Verwendung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist. 
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(5) Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist, sind Protokoll- und 
Dokumentationsdaten drei Jahre lang aufzubewahren. Davon darf in jenem Ausmaß 
abgewichen werden, als der von der Protokollierung oder Dokumentation betroffene
Datenbestand zulässigerweise früher gelöscht oder länger aufbewahrt wird. 

(6) Datensicherheitsvorschriften sind so zu erlassen und zur Verfügung zu halten, daß sich 
die Mitarbeiter über die für sie geltenden Regelungen jederzeit informieren können. 

Text 

Informationspflicht des Auftraggebers 

§ 24. (1) Der Auftraggeber einer Datenanwendung hat aus Anlaß der Ermittlung von Daten 
die Betroffenen in geeigneter Weise 

(2) Über Abs. 1 hinausgehende Informationen sind in geeigneter Weise zu geben, wenn 
dies für eine Verarbeitung nach Treu und Glauben erforderlich ist; dies gilt insbesondere dann, 
wenn 

1. über den Zweck der Datenanwendung, für die die Daten ermittelt werden, und 

2. über Namen und Adresse des Auftraggebers, 

zu informieren, sofern diese Informationen dem Betroffenen nach den Umständen des Falles 
nicht bereits vorliegen. 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2010 

Alte Dokumentnummer 
N1199961800L 

Dokumentnummer 
NOR12017614 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 
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(2a) Wird dem Auftraggeber bekannt, dass Daten aus einer seiner Datenanwendungen
systematisch und schwerwiegend unrechtmäßig verwendet wurden und den Betroffenen 
Schaden droht, hat er darüber unverzüglich die Betroffenen in geeigneter Form zu informieren. 
Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn die Information angesichts der Drohung eines nur 
geringfügigen Schadens der Betroffenen einerseits oder der Kosten der Information aller 
Betroffenen andererseits einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

(3) Werden Daten nicht durch Befragung des Betroffenen, sondern durch Übermittlung von 
Daten aus anderen Aufgabengebieten desselben Auftraggebers oder aus Anwendungen anderer
Auftraggeber ermittelt, darf die Information gemäß Abs. 1 entfallen, wenn 

(4) Keine Informationspflicht nach Abs. 1 besteht bei jenen Datenanwendungen, die gemäß 
§ 17 Abs. 2 und 3 nicht meldepflichtig sind. 

1. gegen eine beabsichtigte Verarbeitung oder Übermittlung von Daten ein 
Widerspruchsrecht des Betroffenen gemäß § 28 besteht oder 

2. es für den Betroffenen nach den Umständen des Falles nicht klar erkennbar ist, ob er zur 
Beantwortung der an ihn gestellten Fragen rechtlich verpflichtet ist, oder 

3. Daten in einem Informationsverbundsystem verarbeitet werden sollen, ohne daß dies 
gesetzlich vorgesehen ist. 

1. die Datenverwendung durch Gesetz oder Verordnung vorgesehen ist oder 

2. die Information im Hinblick auf die mangelnde Erreichbarkeit von Betroffenen unmöglich 
ist oder 

3. wenn sie angesichts der Unwahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der 
Betroffenenrechte einerseits und der Kosten der Information aller Betroffenen 
andererseits einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Dies liegt insbesondere dann 
vor, wenn Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik gemäß § 46 
oder Adreßdaten im Rahmen des § 47 ermittelt werden und die Information des 
Betroffenen in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. Der 
Bundeskanzler kann durch Verordnung weitere Fälle festlegen, in welchen die Pflicht zur 
Information entfällt. 

Außerkrafttretensdatum Inkrafttretensdatum 
01.01.2010 

Dokumentnummer 
NOR40113712 

Zuletzt aktualisiert am 
28.01.2010 

Im RIS seit 
28.01.2010 
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Text 

5. Abschnitt 

Die Rechte des Betroffenen 

Auskunftsrecht 

§ 26. (1) Ein Auftraggeber hat jeder Person oder Personengemeinschaft, die dies schriftlich
verlangt und ihre Identität in geeigneter Form nachweist, Auskunft über die zu dieser Person 
oder Personengemeinschaft verarbeiteten Daten zu geben. Mit Zustimmung des Auftraggebers 
kann das Auskunftsbegehren auch mündlich gestellt werden. Die Auskunft hat die 
verarbeiteten Daten, die Informationen über ihre Herkunft, allfällige Empfänger oder 
Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der Datenverwendung sowie die 
Rechtsgrundlagen hiefür in allgemein verständlicher Form anzuführen. Auf Verlangen eines
Betroffenen sind auch Namen und Adressen von Dienstleistern bekannt zu geben, falls sie mit 
der Verarbeitung seiner Daten beauftragt sind. Wenn zur Person des Auskunftswerbers keine 
Daten vorhanden sind, genügt die Bekanntgabe dieses Umstandes (Negativauskunft). Mit 
Zustimmung des Auskunftswerbers kann anstelle der schriftlichen Auskunft auch eine 
mündliche Auskunft mit der Möglichkeit der Einsichtnahme und der Abschrift oder Ablichtung 
gegeben werden. 

(2) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, soweit dies zum Schutz des Auskunftswerbers aus 
besonderen Gründen notwendig ist oder soweit überwiegende berechtigte Interessen des
Auftraggebers oder eines Dritten, insbesondere auch überwiegende öffentliche Interessen, der 
Auskunftserteilung entgegenstehen. Überwiegende öffentliche Interessen können sich hiebei 
aus der Notwendigkeit 

(3) Der Auskunftswerber hat am Auskunftsverfahren über Befragung in dem ihm 
zumutbaren Ausmaß mitzuwirken, um ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Aufwand 
beim Auftraggeber zu vermeiden. 

(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Begehrens ist die Auskunft zu erteilen 
oder schriftlich zu begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. Von der
Erteilung der Auskunft kann auch deshalb abgesehen werden, weil der Auskunftswerber am 
Verfahren nicht gemäß Abs. 3 mitgewirkt oder weil er den Kostenersatz nicht geleistet hat. 

(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 
bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen
notwendig ist, die eine Auskunftsverweigerung erfordert, folgendermaßen vorzugehen: 

Es ist in allen Fällen, in welchen keine Auskunft erteilt wird - also auch weil tatsächlich keine 
Daten verwendet werden -, anstelle einer inhaltlichen Begründung der Hinweis zu geben, daß 
keine der Auskunftspflicht unterliegenden Daten über den Auskunftswerber verwendet werden. 
Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle durch die
Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor der
Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4. 

1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder 

2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 

3. der Sicherung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder 

4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der 
Republik Österreich oder der Europäischen Union oder 

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 

ergeben. Die Zulässigkeit der Auskunftsverweigerung aus den Gründen der Z 1 bis 5 
unterliegt der Kontrolle durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem 
besonderen Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzkommission gemäß § 31 Abs. 4. 
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Gesetzesnummer 
10001597  

Kurztitel 
Datenschutzgesetz 2000  

Kundmachungsorgan 

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich zu erteilen, wenn sie den aktuellen Datenbestand einer 
Datenanwendung betrifft und wenn der Auskunftswerber im laufenden Jahr noch kein
Auskunftsersuchen an den Auftraggeber zum selben Aufgabengebiet gestellt hat. In allen 
anderen Fällen kann ein pauschalierter Kostenersatz von 18,89 Euro verlangt werden, von dem 
wegen tatsächlich erwachsender höherer Kosten abgewichen werden darf. Ein etwa geleisteter
Kostenersatz ist ungeachtet allfälliger Schadenersatzansprüche zurückzuerstatten, wenn Daten
rechtswidrig verwendet wurden oder wenn die Auskunft sonst zu einer Richtigstellung geführt 
hat. 

(7) Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von einem Auskunftsverlangen darf der Auftraggeber
Daten über den Auskunftswerber innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten und im Falle der 
Erhebung einer Beschwerde gemäß § 31 an die Datenschutzkommission bis zum 
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens nicht vernichten. Diese Frist gilt nicht, wenn einem
Löschungsantrag des Auskunftswerbers nach § 27 Abs. 1 Z 2 oder § 28 zu entsprechen ist. 

(8) In dem Umfang, in dem eine Datenanwendung für eine Person oder
Personengemeinschaft hinsichtlich der zu ihr verarbeiteten Daten von Gesetzes wegen 
einsehbar ist, hat diese das Recht auf Auskunft nach Maßgabe der das Einsichtsrecht
vorsehenden Bestimmungen. Für das Verfahren der Einsichtnahme (einschließlich deren 
Verweigerung) gelten die näheren Regelungen des Gesetzes, das das Einsichtsrecht vorsieht. 
In Abs. 1 genannte Bestandteile einer Auskunft, die vom Einsichtsrecht nicht umfasst sind, 
können dennoch nach diesem Bundesgesetz geltend gemacht werden. 

(9) Für Auskünfte aus dem Strafregister gelten die besonderen Bestimmungen des
Strafregistergesetzes 1968 über Strafregisterbescheinigungen. 

(10) Ergibt sich eine Auftraggeberstellung auf Grund von Rechtsvorschriften, obwohl die 
Datenverarbeitung für Zwecke der Auftragserfüllung für einen Dritten erfolgt (§ 4 Abs. 1 Z 4
letzter Satz), kann der Auskunftswerber sein Auskunftsbegehren zunächst auch an denjenigen 
richten, der die Herstellung des Werkes aufgetragen hat. Dieser hat dem Auskunftswerber, 
soweit ihm dies nicht ohnehin bekannt ist, binnen zwei Wochen unentgeltlich Namen und 
Adresse des tatsächlichen Auftraggebers mitzuteilen, damit der Auskunftswerber sein 
Auskunftsrecht gemäß Abs. 1 gegen diesen geltend machen kann. Wird ein Auskunftsbegehren 
an einen Dienstleister gerichtet und lässt dieses erkennen, dass der Auskunftswerber ihn 
irrtümlich für den Auftraggeber der von ihm betriebenen Datenanwendung hält, hat der 
Dienstleister das Auskunftsbegehren unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten und dem 
Auskunftswerber mitzuteilen, dass in seinem Auftrag keine Daten verwendet werden. Der
Auftraggeber hat innerhalb von acht Wochen ab Einlangen des Auskunftsbegehrens beim 
Dienstleister dem Auskunftswerber Auskunft zu erteilen oder schriftlich zu begründen, warum 
sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der 
Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum 
Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, von einer Auskunftserteilung abzusehen.
Wird jedoch in weiterer Folge das Ersuchen direkt an den Auftraggeber gestellt, so hat dieser 
nach Abs. 5 vorzugehen. Für Betreiber von Informationsverbundsystemen gilt jedoch 
ausschließlich § 50 Abs. 1. 
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Text 

Wissenschaftliche Forschung und Statistik 

§ 46. (1) Für Zwecke wissenschaftlicher oder statistischer Untersuchungen, die keine 
personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, darf der Auftraggeber der Untersuchung alle 
Daten verwenden, die 

(2) Bei Datenanwendungen für Zwecke wissenschaftlicher Forschung und Statistik, die
nicht unter Abs. 1 fallen, dürfen Daten nur 

(3) Eine Genehmigung der Datenschutzkommission für die Verwendung von Daten für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik ist auf Antrag des Auftraggebers der
Untersuchung zu erteilen, wenn 

(3a) Einem Antrag nach Abs. 3 ist jedenfalls eine vom Verfügungsbefugten über die
Datenbestände, aus denen die Daten ermittelt werden sollen, oder einem sonst darüber 
Verfügungsbefugten unterfertigte Erklärung anzuschließen, dass er dem Auftraggeber die 
Datenbestände für die Untersuchung zur Verfügung stellt. Anstelle dieser Erklärung kann auch 
ein diese Erklärung ersetzender Exekutionstitel (§ 367 Abs. 1 der Exekutionsordnung – EO, 
RGBl. Nr. 79/1896) vorgelegt werden. 

(4) Rechtliche Beschränkungen der Zulässigkeit der Benützung von Daten aus anderen, 

1. öffentlich zugänglich sind oder 

2. er für andere Untersuchungen oder auch andere Zwecke zulässigerweise ermittelt hat 
oder 

3. für ihn nur indirekt personenbezogen sind. 

Andere Daten dürfen nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 3 verwendet werden. 

1. gemäß besonderen gesetzlichen Vorschriften oder 

2. mit Zustimmung des Betroffenen oder 

3. mit Genehmigung der Datenschutzkommission gemäß Abs. 3 verwendet werden. 

1. die Einholung der Zustimmung der Betroffenen mangels ihrer Erreichbarkeit unmöglich 
ist oder sonst einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet und 

2. ein öffentliches Interesse an der beantragten Verwendung besteht und 

3. die fachliche Eignung des Antragstellers glaubhaft gemacht wird. 

Sollen sensible Daten ermittelt werden, muß ein wichtiges öffentliches Interesse an der 
Untersuchung vorliegen; weiters muß gewährleistet sein, daß die Daten beim Auftraggeber 
der Untersuchung nur von Personen verwendet werden, die hinsichtlich des Gegenstandes der 
Untersuchung einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen oder deren 
diesbezügliche Verläßlichkeit sonst glaubhaft ist. Die Datenschutzkommission kann die 
Genehmigung an die Erfüllung von Bedingungen und Auflagen knüpfen, soweit dies zur 
Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, insbesondere bei der Verwendung 
sensibler Daten, notwendig ist. 
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insbesondere urheberrechtlichen Gründen bleiben unberührt. 

(5) Auch in jenen Fällen, in welchen gemäß den vorstehenden Bestimmungen die 
Verwendung von Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik in 
personenbezogener Form zulässig ist, ist der direkte Personsbezug unverzüglich zu 
verschlüsseln, wenn in einzelnen Phasen der wissenschaftlichen oder statistischen Arbeit mit
nur indirekt personenbezogenen Daten das Auslangen gefunden werden kann. Sofern
gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, ist der Personsbezug der Daten gänzlich 
zu beseitigen, sobald er für die wissenschaftliche oder statistische Arbeit nicht mehr notwendig 
ist. 

Text 

Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 57. Soweit in diesem Artikel auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Bei der Anwendung der Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils
geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
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